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RS Vwgh 2002/7/2 96/14/0023
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.2002

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §14;

BAO §7;

Rechtssatz

Die Haftung nach § 14 BAO ist eine persönliche Haftung iSd § 7 BAO. Eine persönliche Haftung liegt vor, wenn eine

Person mit ihrem gesamten Vermögen für eine bestehende Schuld einzustehen hat.
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